
Lieferant: 
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH  
An der Gasanstalt 6 | 31675 Bückeburg  
www.stadtwerke -schaumburg-lippe.de

Sparkasse Schaumburg IBAN: DE56 2555 1480 0321 0279 63 BIC: NOLADE21SHG 
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Amtsgericht Stadthagen  HRB 2167 Ust.-IdNr.: DE160985166
Geschäftsführung: Dirk Rabeneck
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oliver Theiß

WIR SIND FÜR SIE DA.
Kundencenter Bückeburg  
An der Gasanstalt 6

Kundencenter Stadthagen  
Marktstraße 8

T 05722 2807-555   F 05722 2807-811
kundenservice@stadtwerke-schaumburg-lippe.de

Preisblatt  
zur GasGVV der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH

- gültig ab 01.01.2022 -

Zu 1. der Ergänzenden Bedingungen - Abrechnung, § 12 GasGVV

Monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung je Abrechnung (Jahresabrechnung im allgemeinen Preis enthalten) 5,00 EUR

Zu 3. der Ergänzenden Bedingungen - Zahlungsverzug, § 17 GasGVV

Mahnung 5,00 EUR

Nachinkasso / Direktinkasso 30,70 EUR 

Rücklastschriftgebühren, erhoben vom Kreditinstitut, werden dem Kunden weiterberechnet, zzgl. eigene Gebühr 5,00 EUR

Bearbeitungsgebühr für Ratenzahlungsvereinbarung 20,00 EUR

Bearbeitungsgebühr für Adressermittlung 15,00 EUR

Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen - Kosten der Unterbrechung und/oder Wiederherstellung der Versorgung, 
§ 19 GasGVV

Unterbrechung der Versorgung
- Bei vorhandener Trenneinrichtung
- Bei physischer Trennung des Netzanschlusses werden die seitens des zuständigen Netzbetreibers in Rechnung 

 gestellten Kosten nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
- Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt..

35,00 EUR

Wiederherstellung der Versorgung
Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die Versorgungsunterbrechung 
und Wiederherstellung entstanden Kosten abhängig gemacht.

89,25 EUR

Die Kosten in Folge von Zahlungsverzug (Mahnung, Sperrung, Nachinkasso / Direktinkasso, Rücklastschriftgebühren und Gebühren für 
Ratenzahlungsvereinbarung und Adressermittlung) und Unterbrechung der Versorgung unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Zu den anderen 
vorgenannten Preisen ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe bereits hinzugerechnet (seit dem 01.01.2007: 19%).

Bückeburg, den 10.11.2021  
Stadtwerke	Schaumburg-Lippe	GmbH
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